
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Bergrheinfeld 

über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten 
vom 21.11.2000, geändert am 14.04.2004 

 
 

Die Gemeinde Bergrheinfeld erlässt auf Grund Art. 11 Abs. 2 Bayer. Verfassung, Art. 
7 Abs. 2, Art. 16 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
folgende  

 

Satzung 
 

 
§ 1  

Änderung der Satzung 
 
§ 4 Abs. 3 Buchstabe b) wird ergänzt und wie folgt gefasst: 
 
 
b) an Vereinsvorsitzende nach langjähriger Tätigkeit als Vorsitzende/r in einem 
örtlichen Verein: 
 
in Gold für mind. 20-jährige Tätigkeit, 
in Silber für mind. 15-jährige Tätigkeit  
in Bronze für mind. 10-jährige Tätigkeit  
 
bzw. an Mitglieder in einem Vorstandsteam nach langjähriger Tätigkeit im 
Vorstandsteam eines örtlichen Vereins: 
 
in Gold  für mind. 25-jähriger Tätigkeit 
in Silber  für mind. 19-jähriger Tätigkeit 
in Bronze  für mind. 13-jähriger Tätigkeit. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bergrheinfeld, 29.01.2020 
 
 
 
Werner, 1. Bürgermeister    Siegel 
 


